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Beschlussvorschlag 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss legt der Bürgerschaft den abschließenden Prüfvermerk 
als Grundlage für die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses des 
Städtebaulichen Sondervermögens 198 (SSV 198) Stadtumbau Ost – Schönwalde II für das 
Haushaltsjahr 2020 vor. 
 

1. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nimmt den Prüfbericht 
zum Jahresabschluss 2020 des SSV 198 des Rechnungsprüfungsamtes zur Kenntnis 
und macht sich diesen zu eigen. 
 
2. Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister, die Beanstandungen aus der 
Prüfung des Jahresabschlusses 2020 zeitnah auszuräumen. 

 

Sachdarstellung 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss legt der Bürgerschaft den abschließenden Prüfvermerk 
als Grundlage für die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2020 des 
SSV 198 vor. Der Ausschuss hat die Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes zur 
Prüfung des Jahresabschlusses 2020 beraten und macht darüber hinaus keine weiteren 
Feststellungen. 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 hat zu Beanstandungen geführt. Auf dieser 
Grundlage wird dem Jahresabschluss 2020 ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk 
testiert. Dennoch vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des SSV 198. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, den Jahresabschluss 2020 
des SSV 198 Stadtumbau Ost – Schönwalde II der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 
in der geprüften Fassung festzustellen. 
 



Die bisherige Anlage 3 (Entwurf des Prüfvermerks des Rechnungsprüfungsausschusses) 
wurde durch die finale Anlage 3 (Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses) ersetzt.  
 

Finanzielle Auswirkungen 
 
Finanzielle Auswirkungen  Ja  Nein 
 

 Aufwendungen  Erträge  Haushaltsjahr(e) 
 Auszahlungen  Einzahlungen  2021 ff. 

 

Bedarf entspricht der Haushaltsplanung  Ja  Nein 
 

Nr. Teilhaus-
halt 

Produkt/Sachkonto/ 
Untersachkonto 

Kurzbezeichnung des 
Untersachkontos 

Gesamtbedarf in 
EUR 

 diverse    
 

Finanzielle Auswirkungen in Folgejahren  Ja  Nein 
 

Nr
. HH-Jahr Erwarteter Bedarf für Bedarf in EUR 

 2021 ff.   
 
 

Prüfauftrag an die Verwaltung   Ja  Nein 
  
 

Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 

Ja, positiv Ja, negativ Nein 
    x 

  
Begründung: 
 

Anlage/n 
 

1 Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes SSV 198 JA 2020 öffentlich 
 

2 Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes SSV 198 JA 2020 öffentlich 
 

3 Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses SSV 198 JA 2020 öffentlich 
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Abkürzungsverzeichnis 

Abs. Absatz 

BA Bauabschnitt 

BBR Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie 

bzw. beziehungsweise 

DA Dienstanweisung 

EDV Elektronische Datenverarbeitung 

EÖB Eröffnungsbilanz  

GemHVO-Doppik Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

GemKVO-Doppik Gemeindekassenverordnung-Doppik 

Hhj. Haushaltsjahr 

i. H. v. in Höhe von 

i. V. m.  in Verbindung mit 

KHH Kernhaushalt 

KPG M-V Kommunalprüfungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern 

KV M-V Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

LFI M-V Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern 

M-V Mecklenburg-Vorpommern 

NKHR M-V Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen Mecklenburg-

Vorpommern 

OB Oberbürgermeister 

RPA Rechnungsprüfungsamt 

SEB Sicherheitseinbehalt 

SOS Soziale Stadt 

SUB Stadtumbau Ost 

SSV Städtebauliches Sondervermögen 

u. a. und andere 

UHGW Universitäts- und Hansestadt Greifswald 

UV Umlaufvermögen 

VV Verwaltungsvorschrift 

VWN Verwendungsnachweis 
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1 Allgemeine Vorbemerkungen 

1.1 Prüfauftrag 

Entsprechend § 1 Abs. 1 KPG M-V obliegt der Gemeinde die örtliche Prüfung ihrer Haushalts- und 

Wirtschaftsführung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises. Der Rechnungsprüfungsausschuss 

führt die örtliche Prüfung durch. Er hat sich des RPAs zu bedienen, soweit ein solches eingerichtet 

ist. Die Endverantwortung für die örtliche Prüfung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss 

Die örtliche Prüfung umfasst nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 3 KPG M-V die Prüfung des Jahresabschlusses 

einschließlich der Anlagen sowie der Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. 

1.2 Prüfungsumfang 

Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, der Jahresabschlüsse und der Anlagen lie-

gen in der Verantwortung des OBs. 

Gegenstand der Prüfung war der vorgelegte Jahresabschluss 2020 mit den Bestandteilen:  

 Ergebnisrechnung 

 Finanzrechnung 

 Bilanz 

 Anhang 

Des Weiteren wurden die dem Jahresabschluss beigefügten Anlagen in die Prüfung einbezogen: 

 Anlagenübersicht  

 Forderungsübersicht 

 Verbindlichkeitenübersicht 

 Übersicht über die über das Ende des Hhj. hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 

 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Aus-

zahlungen 

 Angaben zu den Vorräten 

 Darlehensübersicht 

 Zuwendungsübersicht 

 Grundstücksverzeichnis. 

Weitere Anlagen sind die Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung sowie die 

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kas-

senkredite im Hhj. (Muster 5a), die lt. § 48 GemHVO-Doppik Bestandteil des Anhangs sind. 

Entsprechend § 3a KPG M-V ist der Jahresabschluss dahingehend zu prüfen, ob  

 er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 

vermittelt und 

 die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrecht-

lichen Bestimmungen beachtet worden sind. 



4 
 

Die Prüfung des Jahresabschlusses durch das RPA vollzog sich nach den Grundsätzen des risiko-

orientierten Prüfungsansatzes. Das Vorgehen war darauf ausgerichtet, dass wesentliche Unrichtig-

keiten und Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften mit hinreichender Sicherheit erkannt wur-

den. 

Ausgangspunkt der Prüfung war die Abstimmung der Finanzrechnung mit den korrespondierenden 

Posten der Ergebnisrechnung, der Bilanz sowie den Anlagen zum Jahresabschluss. Diese basierte 

auf Empfehlungen des Gemeinschaftsprojektes NKHR M-V zur Prüfung des Jahresabschlusses. Die 

Wirksamkeit des rechnungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 

im Jahresabschluss mit seinen Bestandteilen und Anlagen wurden überwiegend auf der Basis von 

Stichproben beurteilt.  

Zu den Ergebnissen der Prüfung wurde ein Prüfbericht erstellt. Eine Zusammenfassung der Prüfer-

gebnisse in einem Bestätigungsvermerk ist erfolgt. 

Zur Prüfung wurden herangezogen: 

 die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 

 Sach- und Zeitbücher 

 der letzte Tagesabschluss des Hhj. 2020 

 Auswertungen aus dem Rechnungswesen AB-DATA und des Web Kompasses 

 der Zwischenverwendungsnachweis zum 31.12.2020 

 Zuwendungsbescheide 

 sonstige Unterlagen 

1.3 Prüfungsgrundlagen 

 KPG M-V  

 Erläuterungen zum Kommunalprüfungsgesetz (KPG M-V) vom Ministerium für Inneres und 

Europa  

 GemHVO-Doppik  

 GemKVO-Doppik  

 VV zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik  

 KV M-V  

 interne DA und Richtlinien der UHGW 

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019/ 2020 wurde am 17.12.2018 von der Bürgerschaft der 

UHGW erstmalig beschlossen. Der Beschluss wurde am 25.06.2019 aufgehoben und gleichzeitig 

von der Bürgerschaft neu beschlossen. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht wurde am 

15.04.2020 erteilt und am 17.04.2020 veröffentlicht. Damit endete die vorläufige Haushaltswirt-

schaft am 18.04.2020. 
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2 Grundsätzliche Feststellungen 

2.1 Aufstellung des Jahresabschlusses 

Die Frist zur Aufstellung des Jahresabschlusses nach § 60 KV M-V wurde nicht eingehalten. Der 

Jahresabschluss ist innerhalb von fünf Monaten nach Abschluss des Hhj. aufzustellen. Der Be-

schluss über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses durch die Gemeindevertretung ist 

nach § 60 KV M-V bis zum 31. Dezember des auf das Hhj. folgenden Hhj. einzuholen. Davon abwei-

chend gewährte das Gesetz zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen während 

der SARS-CoV-2-Pandemie eine Fristverlängerung für die Auf- und Feststellung des Jahresabschlus-

ses 2020 um ein Jahr. Die UHGW befindet sich damit bei der Erstellung der Jahresabschlüsse wei-

terhin im Rückstand. 

Gemäß § 61 GemHVO-Doppik sind zur Vergleichbarkeit der Haushalte und der Jahresabschlüsse die 

Muster zu beachten, die das Ministerium für Inneres und Europa durch VV bekannt gibt. Entspre-

chend den VV zu § 61 GemHVO-Doppik werden die in der Anlage 3 enthaltenen Muster verbindlich 

bekannt gemacht. Die Prüfung des Jahresabschlusses ergab, dass die Bilanz, Ergebnis- und Finanz-

rechnung für das Hhj. 2020 ebenso wie die Anlagen zum Jahresabschluss grundsätzlich auf den für 

verbindlich erklärten Mustern basieren. Angemerkt wird, dass die verwendeten Übersichten teilweise 

weitere Angaben beinhalten. So werden bspw. bei der Ergebnis- und der Finanzrechnung nicht nur 

die Gesamtermächtigungen des Hhj. dargestellt, sondern zusätzlich die Planfortschreibungen. Dies 

wird vom RPA mit getragen.  

Die Zeilen 38 und 39 in der Finanzrechnung wurden von Seiten des Fachamtes auf einer separaten 

Seite ausgewiesen. Der Softwareanbieter AB-Data arbeitet noch an der technischen Umsetzung, so 

dass diese Werte automatisch aus dem Programm erzeugt werden können. 

2.2 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

Die Gemeinde hat aufgrund gesetzlicher Vorschriften sowie im Rahmen des internen Kontrollsys-

tems DA bzw. Arbeitsrichtlinien zur Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens sowie für die Buch-

haltung für das SSV zu erlassen. Für das SSV wurden die Richtlinie zur Erfassung und Bewertung des 

SSVs zur Einführung und Umsetzung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (Ar-

beitsrichtlinie) sowie die BBR für SSV als separate DA/Arbeitsrichtlinien vorgelegt.  

Aus Sicht des RPAs besteht nicht zwingend die Notwendigkeit, DA/Arbeitsrichtlinien separat für das 

SSV zu erarbeiten. Es kann - sofern zutreffend - der Geltungsbereich von DA/Arbeitsrichtlinien des 

KHH auf die SSV ausgeweitet werden, wie es bspw. bei der DA 20-1 zur Organisation des Rechnungs-

wesens Geschäftsbuchhaltung und bei der DA 20-2 für die Stadtkasse der UHGW bereits erfolgte.  

Im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse des KHH wurde festgestellt und beanstandet, dass 

DA/Arbeitsrichtlinien noch nicht vollständig erstellt wurden bzw. im Entwurf vorliegen. Somit besteht 

die Notwendigkeit, diese umgehend zu erstellen bzw. zu überarbeiten und ggf. durch den OB für 

verbindlich erklären zu lassen. 

2.3 EDV 

Bei der Buchführung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung ist die Einhaltung der Grundsätze 

ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme gemäß § 12 Abs. 1 GemKVO-Doppik sowie 

§ 26 Abs. 10 GemHVO-Doppik sicherzustellen. 
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Die UHGW setzt seit dem 01.01.2014 die doppische Finanzsoftware AB-DATA Web Finanzwesen ein. 

Entsprechend Pkt. 3 der DA 10-34 erfolgte am 18.11.2019 die nach § 59 KV M-V zwingend erfor-

derliche Freigabeerklärung für die im Rechnungswesen eingesetzte Finanzsoftware durch den OB 

rückwirkend zum 01.01.2014. Es wird darauf hingewiesen, dass das Zertifikat des Softwareanbie-

ters AB-DATA Web Finanzwesen zum 16.12.2022 ausgelaufen ist.  

Die Kommune hat als Anwender selbst einen umfassenden Test auf haushaltsrechtliche und IT-tech-

nische Mindeststandards durchzuführen und zu dokumentieren. Eine entsprechende Dokumenta-

tion konnte im Rahmen der Prüfung durch das Fachamt nicht vorgelegt werden. Dies stellt einen 

Mangel in der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung dar.  

Angemerkt wird, dass am 16.04.2025 ein neues Zertifikat für AB-DATA Web Finanzwesen ausgestellt 

wurde. 

2.4 Buchungswesen 

Die Begleitung des SSV erfolgt durch die Stabstelle Stadtsanierung. Damit war seitens der Stadt die 

Verpflichtung gegeben, parallel zu den Abrechnungsanforderungen für Sanierungsgebiete die doppi-

schen Verbuchungen in das eigene Rechnungswesen zu übernehmen sowie einen entsprechenden 

Jahresabschluss nach den Vorschriften der KV M-V und der GemHVO-Doppik zu erstellen. 

Im Buchungsjournal sind sämtliche Verbuchungen des gesamten Jahres berücksichtigt. Diese stim-

men insgesamt mit dem Zwischenverwendungsnachweis gegenüber dem LFI M-V überein.    

Das Buchungswesen wurde stichprobenartig auf die Einhaltung des Konten- und Produktrahmenpla-

nes des Landes M-V und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. 

3 Vorjahresabschluss  

Der Vorjahresabschluss zum 31.12.2019 mit einer Bilanzsumme von 788.221,74 EUR ist vom RPA 

der UHGW geprüft und mit einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk mit Datum vom 

30.06.2025 versehen worden. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich mit Datum vom 25.09.2025 der Einschätzung ange-

schlossen.  

Der Jahresabschluss wurde am 08.12.2025 durch die Bürgerschaft festgestellt. Die Veröffentlichung 

erfolgte am 14.01.2026. 

Folgende Feststellungen wurden zum Jahresabschluss 2019 getätigt und waren zum Jahresab-

schluss 2020 auf ihre Umsetzung zu überprüfen: 

1. Zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens sowie der Buchführung hat die 

Gemeinde Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens bzw. Arbeitsrichtli-

nien für die Buchhaltung zu erstellen. Die Prüfung ergab, dass Dienstanweisungen / Arbeits-

richtlinien noch nicht vollständig erstellt wurden bzw. im Entwurf vorliegen. Dienstanweisun-

gen / Arbeitsrichtlinien sind zu erstellen bzw. zu überarbeiten. 

Feststellung bleibt bestehen 
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2. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses lag  kein gültiges Zertifikat des Soft-

wareanbieters der im Rechnungswesen eingesetzten Software vor. Durch die Kommune sind 

als Anwender selbst umfassende Tests auf haushaltsrechtliche und IT-technische Mindest-

standards durchzuführen und zu dokumentieren. Eine entsprechende Dokumentation 

konnte im Rahmen der Prüfung durch das Fachamt nicht vorgelegt werden. Dies stellt einen 

Mangel in der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung dar. 

 Feststellung bleibt bestehen  

3. Die Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltser-

mächtigungen hat entsprechend dem für verbindlich vorgeschriebenen Muster 19 der An-

lage 3 der VV der GemHVO Doppik M-V zu erfolgen. 

 Feststellung ist erledigt 
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4 Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage 

4.1 Vermögenslage  

In der folgenden Übersicht sind die Posten der Bilanz zum 31.12.2020 nach wirtschaftlichen und 

finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Werten des Vorjahresab-

schlusses zum 31.12.2019 gegenübergestellt worden. 

Es zeigt sich folgendes Bild: 

  31.12.2019 31.12.2020 Abweichung 

  in EUR in EUR  in EUR 

Aktiva       

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 

Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 

Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 

Vorräte 465.936,50 1.125.756,37 659.819,87 

- Privat nutzbare Objekte 0,00 0,00 0,00 

- Öffentl. nutzbare Objekte 465.936,50 1.125.756,37 659.819,87 

Forderungen 3.969,96 3.969,96 0,00 

Liquide Mittel 318.315,28 254.540,89 -63.774,39 

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 0,00 

Bilanzsumme Aktiva 788.221,74 1.384.267,22 596.045,48 

Passiva       

Kapitalrücklage 0,00 0,00 0,00 

Zweckgeb. Rücklage 0,00 0,00 0,00 

Ergebnisvortrag 0,00 0,00 0,00 

Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 

= Eigenkapital 0,00 0,00 0,00 

Sonderposten 353.654,99 640.940,62 287.285,63 

- Sonderposten zum Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 

- Sonderposten privat nutzbare Objekte 0,00 0,00 0,00 

- Sonderposten öffentlich-nutzbare Objekte 47.231,99 398.292,01 351.060,02 

- Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 306.423,00 242.648,61 -63.774,39 

Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 

Verbindlichkeiten 434.566,75 743.326,60 308.759,85 

- Anzahlungen auf Bestellungen der Gemeinde 121.147,59 545.091,53 423.943,94 

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 0,00 

Bilanzsumme Passiva 788.221,74 1.384.267,22 596.045,48 
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Die Vorjahreswerte werden in Klammern angezeigt. 

Wirtschaftliche Eigenkapitalquote 46,30 %      (44,87 %) 

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote fasst das Eigenkapital und die zur Finanzierung des Vermö-

gens vereinnahmten Fördermittel in Form der Sonderposten zusammen und setzt sie ins Verhältnis 

zur Bilanzsumme.   

Die Verbindlichkeitenquote beträgt 53,70 %. 

Diesen Mitteln stehen das Anlage- sowie das Vorratsvermögen mit insgesamt 81,33 % (59,1 %) der 

Bilanzsumme entgegen.     

A k t i v a 

 

A.1 Anlagevermögen      0,00 EUR         (0,00 EUR) 

Das Anlagevermögen ist der Teil des Vermögens, welcher der dauerhaften Aufgabenerfüllung dient. 

Das Anlagevermögen setzt sich grundsätzlich zusammen aus den immateriellen Vermögensgegen-

ständen, den Sachanlagen und Finanzanlagen. 

Im SSV werden hierunter regelmäßig lediglich die Zuwendungen (immaterielle Vermögensgegen-

stände) und Darlehen (Finanzanlagen – sonstige Ausleihungen) an Dritte für Sanierungsmaßnahmen 

erfasst. Da das Sondervermögen lediglich vorübergehend zu Sanierungszwecken gegründet wurde, 

ist die langfristige Bildung eines Anlagevermögens nicht beabsichtigt. Sanierungen öffentlicher Inf-

rastruktur u. ä. werden nach Abschluss in das Anlagevermögen der UHGW übergeben. 

Zuwendungen an Dritte (immaterielle Vermögensgegenstände) sind im SSV nicht ausgereicht wor-

den. 

A.2 Umlaufvermögen     1.384.267,22 EUR        (788.221,74 EUR) 

Das Umlaufvermögen sind die Werte derjenigen Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt 

sind, dauerhaft im Sondervermögen zu verbleiben. Es erfolgen keine Abschreibungen, die Bewertung 

erfolgt zum Marktwert im Rahmen des Niederstwertprinzips. 

A.2.1 Vorräte 

A.2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen    1.125.756,37 EUR        (465.936,50 EUR) 

Maßnahmen an privat nutzbaren Objekten               0,00 EUR         (0,00 EUR) 

Unter dieser Position werden die zur Veräußerung bereit stehenden Grundstücke nach Kapitel D4 

der Städtebauförderrichtlinie erfasst. Diese waren im SSV 198 nicht auszuweisen. 

  



10 
 

Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten 1.125.756,37 EUR        (465.936,50 EUR) 

Folgende Maßnahmen sind dargestellt: 

Angaben in EUR 

Maßnahme Bestand  Zugang Verwendung/  
Abgang 

Verbindlich- 
keiten 

Bestand  

  31.12.2019       31.12.2020 

Stadtpark 4. BA 2.839,55 0,00 -2.839,55 0,00 0,00 

Knotenpunkt Ma-
karenko/ E.-Thäl-
mann Ring 

463.096,95 662.659,42 0,00 182.372,83 1.125.756,37 

Summe 465.936,50 662.659,42 -2.839,55 182.372,83 1.125.756,37 

Es erfolgten unterjährige Zugänge für die Investitionsmaßnahme Knotenpunkt Makarenkostraße/ 

Ernst-Thälmann Ring i. H. v. 662.659,42 EUR, darin enthalten sind Verbindlichkeiten i. H. v. 

182.372,83 EUR.  

Die Maßnahme Stadtpark 4. BA wurde bereits 2016 dem KHH übergeben, es handelt sich hierbei 

um die Auszahlung des SEB i. H. v. 2.839,55 EUR, der Bestand für die Maßnahme Stadtpark 4. BA 

verringerte sich auf null Euro. 

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände     3.969,96 EUR            (3.969,96 EUR) 

A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen                                           0,00 EUR                   (0,00 EUR) 

Zum 31.12.2020 sind keine öffentlich-rechtlichen Forderungen existent.  

A.2.2.2 Privatrechtliche Ford. aus Lieferungen u. Leistungen                  4,40 EUR                (4,40 EUR) 

Hier wird die Forderung für die Zinseinzahlungen auf dem Treuhandkonto von unverändert 4,40 EUR 

ausgewiesen. 

A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände    3.965,56 EUR               (3.965,56 EUR) 

Unter dieser Position werden die Forderungen aus dem Liquiditätsbestand des Treuhandvermögens 

gegenüber dem ehemaligen Sanierungsträger ausgewiesen.  

A.2.4 Liquide Mittel      254.540,89 EUR      (318.315,28 EUR) 

Die Summe der liquiden Mittel ist durch den Zwischenverwendungsnachweis unterlegt und ent-

spricht in der Veränderung i. H. v. -63.774,39 EUR zum Vorjahresabschluss dem Gesamtsaldo der 

Finanzrechnung.  
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P a s s i v a 

P 1 Eigenkapital        0,00 EUR                  (0,00EUR) 

P1.1 Kapitalrücklage       0,00 EUR                 (0,00 EUR) 

Als Kapitalrücklage wäre der von der Stadt eingebrachte Wert der Grundstücke (D.4-Vermögen) aus-

gewiesen, die zum Bilanzstichtag noch nicht weiter veräußert wurden. Diese waren nicht vorhanden. 

Im SSV können aufgrund der hierfür geltenden besonderen Vorschriften keine Jahresüberschüsse 

oder Jahresfehlbeträge in der Ergebnisrechnung entstehen. 

P.2 Sonderposten            640.940,62 EUR          (353.654,99 EUR) 

Sonderposten werden aufgrund rechtlicher Vorschriften gebildet, wenn Förderungen, Spenden oder 

Beiträge Dritter zur Finanzierung von Vermögensgegenständen gewährt wurden. Im SSV werden 

dazu aus Vereinfachungsgründen sämtliche gewährte Zuwendungen zusammengefasst und die pro-

zentualen Verhältnisse ermittelt. Da die exakte Zuordnung zu den einzelnen Aktiva nicht möglich ist, 

erfolgt eine Aufteilung nach diesen Verhältnissen. 

Die Finanzierungsverhältnisse stellen sich laut kontenmäßiger Zuordnung aus der Überleitung zum 

Vorjahresabschluss und den Buchungen zum Jahresabschluss wie folgt dar:  

  Verhältnis 2019 
Zugang 

Verhältnis 2020 

  in EUR in %   in EUR in % 

Bund 769.497,00 33,17 152.950,00 922.447,00 33,19 

Land 801.997,00 34,57 152.950,00 954.947,00 34,36 

Stadt 748.697,00 32,26 152.950,00 901.647,00 32,45 

Summe 2.320.191,00 100,00 458.850,00 2.779.041,00 100,00 

2020 erfolgten Abrufe von Fördermitteln des Bundes, Landes und der Gemeinde i. H. v. jeweils 

152.950,00 EUR und von nichtförderfähigen Kosten der Gemeinde i. H. v. 255.300,00 EUR für die 

Weiterführung der Maßnahme Knotenpunkt Makarenkostraße/ E.-Thälmann Ring. Die nichtförder-

fähigen Kosten und zusätzlichen Eigenanteile werden hier nicht dargestellt. Die Finanzierungsver-

hältnisse haben sich dementsprechend verändert.  

Sonderposten für Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten    398.292,01 EUR      (47.231,99 EUR) 

Dieser Sonderposten bezieht sich auf die zum Bilanzstichtag auszuweisenden öffentlich nutzbaren 

Objekte. 

Der städtische Anteil wird hier nicht dargestellt, da dieser unter „Anzahlungen auf Bestellungen der 

Gemeinde für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten“ (P 4.10.2) auszuweisen ist. 

Das Verhältnis der Förderungen bezieht sich auf die o. g. Sätze. Beim Anteil der Stadt kommen die 

zusätzlichen Eigenanteile hinzu. 
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in EUR 

Sonderposten für Maß-
nahmen an öffentlich 
nutzbaren Objekten 

Bestand per 
31.12.2019 

Zugang 
Aktivierung/ Ab-

gang 
Bestand per 
31.12.2020 

Bund 23.113,66 173.432,19 -942,45 195.603,40 

Land 24.118,33 179.545,95 -975,67 202.688,61 

Summe 47.231,99 352.978,14 -1.918,12 398.292,01 

Anteil Stadt 121.147,59 424.865,37 -921,43 545.091,53 

Summe Finanzierungsmit-
tel 

168.379,58 777.843,51 -2.839,55 943.383,54 

Die Investitionsauszahlungen in 2020 belaufen sich auf insgesamt 775.003,96 EUR und sind für 

die Maßnahme Knotenpunkt Makarenkostraße/ E.-Thälmann Ring. Darüber hinaus erfolgte die Aus-

zahlung des SEB für die abgeschlossene Maßnahme Stadtpark i. H. v. 2.839,55 EUR. Die Sonder-

posten haben sich entsprechend des Finanzierungsverhältnisses erhöht.  

Gleichzeitig wurde die Auszahlung des SEB für die abgeschlossene Maßnahme Stadtpark an den 

KHH übergeben und führt in gleicher Höhe zu einer Verringerung des Bestands bei den Sonderposten 

als auch beim städtischen Anteil für die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen für Maßnahmen 

an öffentlich– nutzbaren Objekten. Dieser wird hier nur informativ dargestellt.  

Anzahlungen auf sonstige Sonderposten    242.648,61 EUR                 (306.423,00 EUR) 

Hier werden grundsätzlich die übrigen in der Bilanz ausgewiesenen und noch nicht für Investitionen 

bzw. laufende Zwecke verwendeten Mittel zusammengefasst dargestellt.  

Anzahlungen auf sons-
tige Sonderposten 

Bestand per 
31.12.2019 

Zugang Verwendung 
Ausgleich Er-

gebnis 
Bestand per 
31.12.2020 

  in EUR 

Bund 105.741,44 152.950,00 -173.432,19 -26,84 85.232,41 

Land 125.267,35 152.950,00 -179.545,95 -27,79 98.643,61 

Stadt 75.414,21 152.950,00 -169.565,37 -26,25 58.772,59 

Summe 306.423,00 458.850,00 -522.543,51 -80,88 242.648,61 

In 2020 erfolgten Fördermittelabrufe von Bund, Land und Gemeinde i. H. v. jeweils 152.950,00 EUR. 

Investive Auszahlungen erfolgten für die Maßnahme Knotenpunkt Makarenkostraße/ E.-Thälmann 

Ring i. H. v. 775.003,96 EUR, darin enthalten sind nichtförderfähige Kosten seitens der Stadt i. H. v. 

255.300,00 EUR, die hier nicht dargestellt werden. Die verbleibenden Mittel i. H. v. 519.703,96 

wurden den Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich- nutzbaren Objekten und den Anzahlungen 

auf Bestellungen der Gemeinde zugeführt. Des Weiteren erfolgte die Auszahlung des SEB für die 

abgeschlossene Maßnahme Stadtpark i. H. v. 2.839,55 EUR, auch dieser wurde entsprechend um-

gebucht.  

Zum Ausgleich der Ergebnisrechnung wurden insgesamt 80,88 EUR ertragswirksam der Ergebnis-

rechnung zugeführt. 
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Der städtische Anteil i. H. v. 58.772,59 EUR (75.414,21 EUR) wäre in der Bilanz der UHGW unter 

der Aktivposition A 1.1.5 Konto 0192 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-

stände auszuweisen gewesen. Die Zuführung von 26,25 EUR hätte unter den laufenden Aufwen-

dungen/ Auszahlungen ausgewiesen werden müssen und ist für die Fortschreibung des Musters 5a 

relevant. 

Verbindlichkeiten     743.326,60 EUR        (434.566,75 EUR) 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   194.269,51 EUR        (306.614,05 EUR) 

Hier werden die Verbindlichkeiten aus der Weiterführung der Maßnahme Knotenpunkt Makaren-

kostraße/ Ernst – Thälmann Ring i. H. v. 182.372,83 EUR sowie die noch offenen Posten aus der 

Trägervergütung gegenüber dem ehemaligen Sanierungsträger von 11.896,68 EUR ausgewiesen.  

Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öffentl.Bereich   545.091,53 EUR             (121.147,59 EUR)  

Hier wird der unter den Sonderposten für öffentlich nutzbare Objekte dargestellte Gemeindeanteil 

auf Anzahlungen der Bestellungen der Gemeinde verbucht. Der Zugang resultiert aus städtischen 

Komplementäranteilen i. H. v. 168.643,94 EUR und nichtförderfähigen Kosten i. H. v. 255.300,00 

EUR für die weitere Umsetzung der Baumaßnahme Knotenpunkt Makarenkostraße/ Ernst-Thälmann 

Ring sowie des städtischen Anteils des SEB für die abgeschlossene Maßnahme Stadtpark i. H. v. 

921,43 EUR (Zugang=Abgang).  

 

Die Summe i. H. v. 545.091,53 EUR wäre im Jahresabschluss der UHGW spiegelbildlich unter der 

Aktiv-Position 1.2.10, Konto 0911 mit der Bezeichnung „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“ 

darzustellen gewesen.  

Sonstige Verbindlichkeiten      3.965,56 EUR                       (6.805,11 EUR) 

Hier ist die Verbindlichkeit bezüglich des einbehaltenen Bankbestandes des ehemaligen Sanierungs-

trägers der UHGW i. H. v. 3.965,56 EUR ausgewiesen. Die UHGW hat aufgrund ihrer Verantwortung 

als Fördermittelempfänger den einbehaltenen Bankbestand dem SSV zugeführt und ausgeglichen. 

Da diese Forderung Bestandteil des Klageverfahrens gegen den ehemaligen Sanierungsträger ist, 

bleibt die Verbindlichkeit nun gegenüber der UHGW bestehen. Nach erfolgreichem Abschluss des 

Klageverfahrens wird bei Zahlungseingang diese Summe der Stadt erstattet.  

Zusammenfassung 

Insgesamt wären aus dem SSV im Rahmen der Spiegelbildmethode in der Bilanz der UHGW auf der 

Aktivseite 603.864,12 EUR (196.561,80 EUR) auszuweisen gewesen, die eigenkapitalstärkend wir-

ken. 

Im Zuge der Korrektur des Musters 5a sind 26,25 EUR als laufender Aufwand/ Auszahlung auszu-

weisen gewesen.   
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4.2 Ertragslage 

Der folgenden Tabelle liegen die Zahlen der Ergebnisrechnung für das Hhj. 2020 zugrunde. Im Ver-

gleich zu den Gesamtermächtigungen für das Hhj. 2020 ergibt sich Folgendes: 

  
Ergebnis 2020 Gesamtermächtigun-

gen 2020 Abweichung 

  EUR EUR EUR 

Steuern und ähnliche Abgaben  0,00 0,00 0,00 

Zuwendungen, allgemeine Um-
lagen, sonstige Transfererträge  80,88 2.900,00 -2.819,12 

Privat- und öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 

Kostenerstattungen und -umla-
gen 0,00 0,00 0,00 
Zins- und sonstige Finanzer-
träge 0,00 5.100,00 -5.100,00 

Sonstige Erträge 662.659,42 585.100,00 77.559,42 

davon:  Bestandserhöhungen 662.659,42 585.000,00 77.659,42 
                Bestandsverminderun-
gen -2.839,55 -1.800.000,00 1.797.160,45 

Summe der Erträge 662.740,30 593.100,00 69.640,30 

Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 662.659,42 923.000,00 -260.340,58 

Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 

Zuwendungen, allg. Umlagen, 
sonstige Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 

Zins- und sonstige Finanzauf-
wendungen 0,00 0,00 0,00 

Sonstige Aufwendungen 80,88 100,00 -19,12 

Summe der Aufwendungen 662.740,30 923.100,00 -260.359,70 

Jahresergebnis (vor Rückla-
gendotierung) 0,00 -330.000,00 330.000,00 

Veränderung der allg. Kapital-
rücklage 0,00 0,00 0,00 

Veränderung der zweckgeb. Ka-
pitalrücklage 0,00 0,00 0,00 

Jahresergebnis (nach Rückla-
gendotierung) 0,00 -330.000,00 330.000,00 

Gemäß § 16 GemHVO-Doppik ist der Haushalt im Ergebnis ausgeglichen, wenn er unter Berücksich-

tigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist. 

Fehlbeträge aus Vorjahren waren aufgrund grundsätzlicher Regelungen zum verpflichtenden Aus-

gleich auf 0,00 EUR in der Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung nicht gegeben. 

Planmäßig war mit einem Jahresergebnis i. H. v. 0,00 EUR gerechnet worden. 
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Im Jahresergebnis wurden 0,00 EUR vor/nach Rücklagenentnahme ausgewiesen. In der Ergebnis-

rechnung wurde der Haushaltsausgleich sowohl jahresbezogen als auch gesetzlich gemäß § 16 Abs. 

2 Nr. 1 GemHVO-Doppik erreicht. 

Die Erträge und Aufwendungen wurden mit jeweils 593.100,00 EUR geplant. Ermächtigungen aus 

dem Vorjahr wurden bei den Aufwendungen i. H. v. 330.000,00 EUR übertragen, so dass die Ge-

samtermächtigungen bei den Aufwendungen sich auf 923.100,00 EUR erhöhten und den Saldo der 

Erträge und Aufwendungen auf -330.000,00 EUR veränderten.  

Realisiert wurden Erträge und Aufwendungen i. H. v. jeweils 662.740,30 EUR und damit 69.640,30 

EUR mehr Erträge und 260.359,70 EUR weniger Aufwendungen als geplant.  

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der höheren Bestandserhöhung als ursprünglich 

geplant aufgrund der Umsetzung der Maßnahme Knotenpunkt Makarenkostraße/ E.-Thälmann Ring. 

Die Ursachen der Minderaufwendungen liegen ebenfalls in der gleichen Maßnahme aufgrund des 

Rechnungsverzugs im Zusammenhang mit der Ermächtigungsübertragung aus 2019.  

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen wurden nicht verbucht. Ermächtigungsübertragungen 

in das Haushaltsfolgejahr erfolgten i. H. v. 26.000,00 EUR.  

Nachfolgend wird auf die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung eingegangen: 

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 

sonstige Transfererträge                                                           80,88 EUR             (15.066,93 EUR) 

Das positive Rechnungsergebnis resultiert aus dem notwendigen Ausgleich der Ergebnisrechnung 

aufgrund der Entnahme bei den Anzahlungen der Sonderposten.  

Der städtische Anteil beträgt 26,25 EUR. 

Zins- und sonstige Finanzerträge                     0,00 EUR                         (0,00 EUR) 

Es wurden keine Zinserträge erwirtschaftet.   

Sonstige Erträge                                                                     662.659,42 EUR    (354.836,91 EUR) 

Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 

Im SSV wird anders als in der Rechnungsführung der Stadt vorrangig im Umlaufvermögen gebucht. 

Dabei erfolgt eine aufwandsorientierte Buchung über den Ertrag im Ergebnishaushalt. Zuschreibun-

gen zu den unfertigen Leistungen sind dabei als Erhöhung des Bestandes im Haben, Ausbuchungen 

z. B. zugunsten der Aktivierung bei der Gemeinde als Verminderung des Bestandes im Soll darzustel-

len.  

So kann es schließlich zu negativen Beträgen kommen, wenn höhere Beträge bei der Gemeinde zu 

aktivieren waren, als neue im Bau befindliche Maßnahmen hinzukamen. 

In 2020 ergaben sich Bestandserhöhungen i. H. v. 662.659,42 EUR. Diese beziehen sich auf die 

Maßnahme Knotenpunkt Makarenkostraße/ Ernst- Thälmann Ring. 
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Bestandsverminderungen erfolgten i. H. v. -2.839,55 EUR aufgrund der Auszahlung eines SEB für 

die Maßnahme Stadtpark 4. BA.  

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten erfolgten i. H. v.  2.839,55 EUR. 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 662.659,42 EUR                (369.836,91EUR) 

Die den Investitionen zuzurechnenden Zahlungen sind anders als im bestandsorientierten Bu-

chungswesen der Stadt nicht als Erhöhung des Anlagevermögens gegen die jeweiligen investiven 

Auszahlungen, sondern aufwandsorientiert über die Ergebnisrechnung in den Konten 5269* an die 

Finanzrechnungskonten zu leisten.  

Diese beliefen sich auf 662.659,42 EUR. Hierin enthalten sind Verbindlichkeiten i. H. v. 182.372,83 

EUR.  

Sonstige Aufwendungen                                 80,88 EUR                             (66,93 EUR) 

Hier wurden die Aufwendungen für Bankgebühren mit 80,88 EUR verbucht. 

Die Gesamtsummen der Erträge erhöhten sich um 69.640,30 EUR und der Aufwendungen vermin-

derten sich um 260.359,70 EUR gegenüber den Gesamtermächtigungen. Diese Abweichungen sind 

im Wesentlichen in den zu niedrig geplanten Erträgen aus den Bestandserhöhungen und auf ver-

minderte Auszahlungen für Investitionsanteile an öffentlich nutzbaren Objekten zurückzuführen. In 

der Ergebnisrechnung werden die Aufwendungen durch Erträge gedeckt und führen zu einem Jah-

resergebnis von 0,00 EUR.   
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4.3 Finanzlage 

Der folgenden Tabelle liegen die Zahlungen der Finanzrechnung für das Hhj. 2020 zugrunde. Im 

Vergleich zu den Gesamtermächtigungen für das Hhj. 2020 ergibt sich folgendes Bild:  

  
Ergebnis 2020 

Gesamtermächtigung 
2020 

Abweichung 

  EUR EUR EUR 

Summe der laufenden Einzahlungen 662.740,30 -77.680,00 740.420,30 

Summe der laufenden Auszahlungen 775.084,84 931.900,00 -156.815,16 

Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- 
und Auszahlungen vor planmäßiger Til-
gung -112.344,54 -1.009.580,00 897.235,46 

Summe der Einzahlungen aus Investitions-
tätigkeit 714.069,12 953.901,00 -239.831,88 

Summe der Auszahlungen aus Investiti-
onstätigkeit 662.659,42 915.000,00 -252.340,58 

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus In-
vestitionstätigkeit 51.409,70 38.901,00 12.508,70 

Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehl-
betrag -60.934,84 -970.679,00 909.744,16 

Einzahlungen aus der Aufnahme von Kre-
diten für Investitionen 0,00 0,00 0,00 

Auszahlungen für planmäßige Tilgung von 
Krediten für Investitionen 0,00 0,00 0,00 

sonstige Auszahlungen zur Tilgung von 
Krediten für Investitionen 0,00 0,00 0,00 

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Kre-
diten für Investitionen 0,00 0,00 0,00 

Saldo der durchlaufenden Gelder und un-
geklärten Zahlungsvorgängen -2.839,55 0,00 -2.839,55 

Veränderung der liquiden Mittel und der 
Kassenkredite -63.774,39 -970.679,00 906.904,61 

Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- 
und Auszahlungen  -112.344,54 -1.009.580,00 897.235,46 

Zuführung zum investiven Bereich aus ei-
nem positiven Saldo der laufenden Ein- 
und Auszahlungen      0,00 

Zuführung zur Deckung eines negativen 
Saldos der laufenden Ein- und Auszahlun-
gen aus dem investiven Bereich     0,00 

Stand der liquiden Mittel zum 
31.12.2019/ 2020 318.315,28 254.540,89 -63.774,39 

Die Finanzlage bezieht sich auf die während des Kalenderjahres 2020 tatsächlich erfolgten Ein- und 

Auszahlungen, die durch die UHGW vorgenommen wurden (Kassenwirksamkeit). 

Sie lässt sich mit dem laufenden Ergebnis des Ergebnishaushaltes nicht direkt vergleichen, da dort 

u. a. periodengerechte Abgrenzungen in Form von bilanziell auszuweisenden Forderungen und Ver-

bindlichkeiten vorzunehmen waren. Der Finanzhaushalt berücksichtigt daneben auch Ein- und Aus-

zahlungen auf zur EÖB gebildete Forderungen und Verbindlichkeiten bzw. Rechnungsabgrenzungs-

posten. 
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Haushaltsausgleich 

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik aus dem 

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen i. H. v. -679.580,00 EUR unter Berücksichtigung vorzu-

tragender Beträge aus Vorjahren i. H. v. 355.080,82 EUR zu bilden und war planmäßig nicht gege-

ben. 

Übertragungen von laufenden Auszahlungen aus dem Vorjahr gab es i. H. v. 330.000,00. Die Ge-

samtermächtigung bei den laufenden Auszahlungen erhöhte sich damit auf 931.900,00 EUR und 

veränderte den Saldo bei den laufenden Ein- und Auszahlungen auf -1.009.580,00 EUR.  

Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen wurden keine verbucht.    

In der Finanzrechnung wurde ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen i. H. v. -112.344,54 

EUR (294.717,37 EUR) und damit eine Abweichung von 897.235,46 EUR zu der Gesamtermächti-

gung erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung des Vortrags des positiven Kassenbestandes i. H. v.  

355.080,82 EUR wurde der Haushaltsausgleich bei einem positiven Saldo i. H. v. 242.736,28 EUR 

erreicht. 

Übertragungen von laufenden Auszahlungsermächtigungen von 2020 in das Haushaltsfolgejahr wur-

den i. H. v. 26.000,00 EUR vorgenommen.  

Der jahresbezogene Ausgleich der Finanzrechnung wurde nicht erreicht, sowohl aber der gesetzliche 

Ausgleich der Finanzrechnung gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik waren gegeben. 

Der Haushaltsausgleich im SSV ist durch die Sondereffekte der mitzuführenden bestandsverändern-

den Zahlungsverbuchungen nicht unmittelbar mit dem des KHH vergleichbar. Es kann in Folgejahren 

durchaus auch zu negativen Salden kommen. 

Saldo aus Investitionstätigkeit 

Planmäßig wurde mit einem Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 368.901,00 EUR gerechnet. Haus-

haltsermächtigungen aus dem Vorjahr wurden für investive Auszahlungen für öffentlich nutzbare Ob-

jekte i. H. v. 330.000,00 übertragen, so dass sich die Gesamtermächtigungen für die Auszahlungen 

aus Investitionstätigkeit auf 915.000,00 EUR erhöhte, der Saldo der Gesamtermächtigung sich aber 

auf 38.901,00 EUR verringerte.   

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit schließt mit einem positiven Ergebnis i. H. v. 51.409,70 EUR 

(13.046,16 EUR) ab. 

Über- und außerplanmäßige investive Zahlungen wurden nicht verbucht.  

In das Folgejahr 2021 wurden Haushaltsermächtigungen i. H. v. 26.000,00 übertragen. 

Gesamtfinanzlage 

Durch den negativen Saldo bei den laufenden Ein- und Auszahlungen i. H. v. 112.344,54 EUR und 

einem positiven Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 51.409,70 EUR wurde ein Finanzmittelfehlbe-

trag  i. H. v.  60.934,84 EUR (2019 – Finanzmittelüberschuss i. H. v. 307.763,53 EUR) erwirtschaftet. 

Der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge beträgt - 2.839,55 EUR. 
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Insgesamt ist so eine Veränderung der liquiden Mittel um –63.774,39 EUR auf nunmehr 

254.540,89 EUR zu verzeichnen. 

5 Anlagen und Muster zum Jahresabschluss  

Gemäß § 60 Absatz 2 i. V. m. §§ 49 bis 53 a GemHVO-Doppik sind dem Jahresabschluss verschie-

dene Anlagen beizufügen. Diese sind mit dem Jahresabschluss des SSVs 198 vorgelegt worden. 

Die Anlagen zum Jahresabschluss entsprechen grundsätzlich den gesetzlichen Vorschriften. Auf die 

Ausführungen unter Pkt. 2.1 wird verwiesen. Die Angaben in den Anlagen stimmen mit den Angaben 

der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung überein. 

5.1 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im 

Haushaltsjahr 

Laut Muster 5a stellen sich die Bestände zum Vorjahresabschluss und die Liquiditätsentwicklung 

zum 31.12.2020 wie folgt dar: 

Laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit: 

 Anfangsbestand laufende Ein- und Auszahlungen    355.080,82 EUR 

+ Ergebnis 2020        -112.344,54 EUR 

./. planmäßige Tilgungen von Krediten                  0,00 EUR 

= Anteil an den liquiden Mitteln zum 31.12.2020    242.736,28 EUR 

Investive Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 

 Anfangsbestand investive Ein- und Auszahlungen    - 39.605,09 EUR 

+ Ergebnis 2020           51.409,70 EUR 

= Anteil an den liquiden Mitteln zum 31.12.2020      11.804,61 EUR 

Durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge: 

 Anfangsbestand            2.839,55 EUR 

+  Saldo 2020             -2.839,55 EUR 

= Anteil an den liquiden Mitteln zum 31.12.2020                 0,00 EUR 

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2019       318.315,28 EUR 

+ Veränderung 2020           -63.774,39 EUR 

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020       254.540,89 EUR 
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5.2 Übersicht über die am Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Ermächtigungen 

Laufende Aufwendungen   26.000,00 EUR 

Laufende Auszahlungen   26.000,00 EUR 

Investive Auszahlungen   26.000,00 EUR. 

Die Übertragungen erfolgten entsprechend § 15 GemHVO-Doppik M-V. 

Verpflichtungsermächtigungen wurden im Hhj. 2020 keine veranschlagt. 

Abschließend wird auf Folgendes hingewiesen: 

In die Haushaltswirtschaft der UHGW wurden die Spiegelbuchungen aus den Sondervermögen bis-

lang nicht vollständig übernommen.  

Aus den Spiegelbuchungen ergeben sich jährlich aus den investiven Zuweisungen der Stadt Heraus-

rechnungen in den laufenden Saldo. Spätestens im Zuge einer Gesamtaufstellung hat eine Korrek-

tur mit dem letzten noch offenen Jahresabschluss der UHGW zu erfolgen. Es ergibt sich daraus ein 

Risiko für den laufenden Saldo der Finanzrechnung und das Jahresergebnis des betreffenden Jah-

res. In den nachfolgenden Ausführungen werden die entsprechenden Beträge für 2020 benannt.   

Insgesamt wären aus dem SSV im Rahmen der Spiegelbildmethode in der Bilanz der UHGW auf der 

Aktivseite 603.864,12 EUR auszuweisen gewesen, die eigenkapitalstärkend wirken. 

Im Rahmen der Korrektur des Musters 5a des KHHs sind 26,25 EUR als laufende Einzahlung/ Ertrag 

auszuweisen gewesen.   

Die UHGW hat damit bis zum Bilanzstichtag Eigenanteile von 901.647,00 EUR (ohne zusätzliche 

Eigenanteile und nicht förderfähige Kosten) in das SSV eingebracht. Gemeinsam mit den geflosse-

nen Fördermitteln des Bundes, Landes und Eigenanteilen von Dritten sind so Gesamtausgaben und 

Investitionen von 3.321.093,14 EUR getätigt worden.  
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6 Bestätigungsvermerk 

Entsprechend § 1 Abs. 4 KPG M-V obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss 

der UHGW. Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes zu bedienen, soweit ein solches eingerichtet 

ist. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG M-V auch die Prüfung 

der Jahresabschlüsse der Städtebaulichen Sondervermögen, der Anlagen zum Jahresabschluss so-

wie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Be-

stimmung wurde der Jahresabschluss bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, der Bi-

lanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswe-

sens des Städtebaulichen Sondervermögens 

Sanierungsgebiet SUB – Schönwalde II – SSV 198 

für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft. 

Der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und den relevan-

ten Regelungen der GemHVO-Doppik M-V wurden von der Verwaltung unter der Gesamtverantwor-

tung des Oberbürgermeisters erstellt.  

Aufgabe der örtlichen Prüfung war es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurtei-

lung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des 

Rechnungswesens abzugeben. 

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Städtebaulichen Son-

dervermögens 198 vorgenommen und die Prüfergebnisse in einem Bericht zusammengefasst. Die 

Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-

stellung des durch den Jahresabschluss und den Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 

der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 

Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des auf die Rechnungslegung bezogenen internen 

Kontrollsystems sowie die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss und in den Anlagen zum 

Jahresabschluss auf Basis von Stichproben beurteilt.  

Das Rechnungsprüfungsamt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist der Auffassung, dass 

die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet. 

Nachfolgend bezeichnete Prüfungsfeststellungen führten insbesondere zur Einschränkung des Tes-

tates: 

1. Zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens sowie der Buchführung 

hat die Gemeinde Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens bzw. Ar-

beitsrichtlinien für die Buchhaltung zu erstellen. Die Prüfung ergab, dass Dienstanwei-

sungen / Arbeitsrichtlinien noch nicht vollständig erstellt wurden bzw. im Entwurf vorlie-

gen. Dienstanweisungen / Arbeitsrichtlinien sind zu erstellen bzw. zu überarbeiten. 
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2. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses lag kein gültiges Zertifikat des 

Softwareanbieters der im Rechnungswesen eingesetzten Software vor. Durch die Kom-

mune sind als Anwender selbst umfassende Tests auf haushaltsrechtliche und IT-tech-

nische Mindeststandards durchzuführen und zu dokumentieren. Eine entsprechende Do-

kumentation konnte im Rahmen der Prüfung durch das Fachamt nicht vorgelegt werden. 

Dies stellt einen Mangel in der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung dar. 

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Er-

kenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen 

mit den genannten Einschränkungen den Vorschriften gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53a 

GemHVO-Doppik sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmun-

gen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Sa-

nierungsgebiets SUB-Schönwalde II -  SSV 198. 

Im Ergebnis der Prüfung wird zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Städtebaulichen Sonderver-

mögens SUB – Schönwalde II - SSV 198 entsprechend der vorgelegten Unterlagen ergänzend fest-

gestellt: 

Das Vermögen (ohne RAP) beträgt zum 31.12.2020         1.384.267,22 EUR. 

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2020              46,3 %. 

Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31.12.2020                53,7 %. 

 

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2020 beträgt            0,00 EUR. 

Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2020              0,00 EUR. 

Das Jahresergebnis 2020 beträgt nach Veränderung der Rücklagen            0,00 EUR. 

Der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wird damit erreicht. 

Die Finanzrechnung weist für 2020 einen Saldo der laufenden 

Ein- und Auszahlungen aus i. H. v.                -112.344,54 EUR. 

Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite 

verbleibt ein Saldo i. H. v.                -112.344,54 EUR. 

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 

Haushaltsvorjahren beträgt                355.080,82 EUR. 

Der Vortrag des Saldos der laufenden Ein-und Auszahlungen zum  

31.12.2020 auf neue Rechnung beträgt              242.736,28 EUR. 

 

Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2020 ein Haus-

haltsausgleich in der Finanzrechnung gegeben. 

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2020             662.659,42 EUR. 



Die Investitionseinzahlungen betragen in 2020 714.069,12 EUR.

Investitionskredite waren nicht vorhanden.

Die liquiden Mittel sind insgesamt gesunken um 63.774,39 EUR.

Bestand liquide Mittel 31.12.2020 254.540,89 EUR.

Das Rechnungsprüfungsamt erwartet die zeitnahe Ausräumung der gegebenen Prüfungsfeststellun-
gen mit der Erstellung der Jahresabschlüsse für die folgenden Jahre.

Greifswald, 09.02.2026

Arıs doU
Dr. Agnes Oestreich

Amtsleiterin des RPAs der UHGW
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Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes

Entsprechend 8 1 Abs. 4 KPG M-V obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss
der UHGW. Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes zu bedienen, soweit ein solches eingerichtet
ist. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß 8 3 Abs. 1 Nr. 1,3 bis 5 und 8KPG M V auch die Prüfung
der Jahresabschlüsse der Städtebaulichen Sondervermögen, der Anlagen zum Jahresabschluss so-
wie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen
Bestimmung wurde der Jahresabschluss bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, der
Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungs-
wesens des Städtebaulichen Sondervermögens

Sanierungsgebiet SUB - Schönwalde II - SSV 198

für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft.

Der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß 8 60 KV M-V und den rele-
vanten Regelungen der GemHVO-Doppik M-V wurden von der Verwaltung unter der Gesamtverant-
wortung des Oberbürgermeisters erstellt.

Aufgabe der örtlichen Prüfung war es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurtei-

lung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des
Rechnungswesens abzugeben.

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Städtebaulichen
Sondervermögens 198 vorgenommen und die Prüfergebnisse in einem Bericht zusammengefasst.
Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf
die Darstellung des durch den Jahresabschluss und den Anlagen zum Jahresabschluss unter Be-

achtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche
Umfeld der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie die Erwartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung wurden dieWirksamkeit des auf die Rechnungslegung bezogenen internen

Kontrollsystems sowie die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss und in den Anlagen zum
Jahresabschluss auf Basis von Stichproben beurteilt.

Das Rechnungsprüfungsamt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist der Auffassung, dass
die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Nachfolgend bezeichnete Prüfungsfeststellungen führten insbesondere zur Einschränkung des
Testates:

1. Zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens sowie der Buchführung hat
die Gemeinde Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens bzw. Arbeits-
richtlinien für die Buchhaltung zu erstellen. Die Prüfung ergab, dass Dienstanweisungen /
Arbeitsrichtlinien noch nicht vollständig erstellt wurden bzw. im Entwurf vorliegen. Dienst-
anweisungen / Arbeitsrichtlinien sind zu erstellen bzw. zu überarbeiten.



2. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses lag kein gültiges Zertifikat des
Softwareanbieters der im Rechnungswesen eingesetzten Software vor. Durch die Kom-
mune sind als Anwender setbst umfassende Tests auf haushaltsrechtliche und IT-techni-
sche Mindeststandards durchzuführen und zu dokumentieren. Eine entsprechende Doku-
mentation konnte im Rahmen der Prüfung durch das Fachamt nicht vorgelegt werden. Dies
stellt einen Mangel in der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung dar.

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen
mit den genannten Einschränkungen den Vorschriften gemäß 8 60 KV M-V und der 88 24 bis 53a
GemHVO-Doppik sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmun-
gen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Sa-
nierungsgebiets SUB-Schönwalde II - SSV 198.

Im Ergebnis der Prüfung wird zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Städtebaulichen Sonder-
vermögens SUB - Schönwalde Il - SSV 198 entsprechend der vorgelegten Unterlagen ergänzend
festgestellt:

Das Vermögen (ohne RAP) beträgt zum 31.12.2020

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2020

Die Verbindlichkeitenguote beträgt zum 31.12.2020

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2020 beträgt

Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2020

Das Jahresergebnis 2020 beträgt nach Veränderung der Rücklagen

Der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wird damit erreicht.

Die Finanzrechnung weist für 2020 einen Saldo der laufenden

Ein- und Auszahlungen aus i.H. v.

Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite

verbleibt ein Saldo i.H. v.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Haushaltsvorjahren beträgt

Der Vortrag des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum

31.12.2020 auf neue Rechnung beträgt

1.384.267,22 EUR.

46,3%.

53,7%.

0,00 EUR.

0,00 EUR.

0,00 EUR.

-112.344,54 EUR.

-112.344,54 EUR.

355.080,82 EUR.

242.736,28 EUR.



Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2020 ein Haus-
haltsausgleich in der Finanzrechnung gegeben.

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2020 662.659,42 EUR.

Die Investitionseinzahlungen betragen in 2020 714.069,12 EUR.

Investitionskredite waren nicht vorhanden.

Die liquiden Mittel sind insgesamt gesunken um 63.774,39 EUR.

Bestand liquide Mittel 31.12.2020 254.540,89 EUR.

Das Rechnungsprüfungsamt erwartet die zeitnahe Ausräumung der gegebenen Prüfungsfeststel-
lungen mit der Erstellung der Jahresabschlüsse für die folgenden Jahre.

Greifswald, 09.02.2026

Aa UseÄ
Dr. Agnes Oestreich

Amtsleiterin des RPAs der UHGW



Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses zum Jahresabschluss 2020 des

Sanierungsgebietes SUB - Schönwalde Il - SSV 198

Entsprechend 8 1 Abs. 4 KPG M-V obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss
der UHGW. Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes zu bedienen, soweit ein solches eingerichtet
ist. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß 8 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG M-V auch die Prüfung
der Jahresabschlüsse der Städtebaulichen Sondervermögen, der Anlagen zum Jahresabschluss so-
wie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen

Bestimmung wurde der Jahresabschluss bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, der
Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungs-
wesens des Städtebaulichen Sondervermögens

Sanierungsgebiet SUB - Schönwalde II - SSV 198

für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft.

Die Prüfergebnisse wurden in einem Bericht zusammengefasst und dem Oberbürgermeister vorge-
stellt. Ihm wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, es gab keine Einwände zu den Ausfüh-

rungen im Bericht.

In seiner Sitzung am 23.03.2026 erörterte der Rechnungsprüfungsausschuss die Ergebnisse der

Jahresabschlussprüfung sowie den vom Rechnungsprüfungsamt erarbeiteten Bericht über die Prü-

fung des Jahresabschlusses des Städtebaulichen Sondervermögens 198. Der Rechnungsprüfungs-
ausschuss hat sich davon überzeugt, dass die Qualität der Arbeit des Rechnungsprüfungsamtes
den Zwecken der Prüfung des Jahresabschlusses genügt. Eigene Prüfhandlungen wurden vom

Rechnungsprüfungsausschuss nicht vorgenommen. Der Rechnungsprüfungsausschuss schließt
sich den vom Rechnungsprüfungsamt getroffenen Feststellungen an.

Auf dieser Grundlage wird festgestellt, dass der Jahresabschluss 2020 und die den Jahresab-
schluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des 8 60 KV M-V und der 85 24 bis 53a GemHVO-
Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen ent-

sprechen und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächli-
“chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Sanierungs-
gebietes SUB- Schönwalde II - SSV 198 vermitteln.

Das Rechnungsprüfungsamt hat auf Grundlage seiner Prüffeststellungen einen eingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt. Der Rechnungsprüfungsausschuss teilt die Einschätzung des Rech-
nungsprüfungsamtes.

Die Prüfung hat zu den folgenden wesentlichen Prüffeststellungen geführt:

1. Zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens sowie der Buchführung
hat die Gemeinde Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens bzw. Ar-
beitsrichtlinien für die Buchhaltung zu erstellen. Die Prüfung ergab, dass Dienstanwei-
sungen / Arbeitsrichtlinien noch nicht vollständig erstellt wurden bzw. im Entwurf vor-

liegen. Dienstanweisungen / Arbeitsrichtlinien sind zu erstellen bzw. zu überarbeiten.



2. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses lag kein gültiges Zertifikat des
Softwareanbieters der im Rechnungswesen eingesetzten Software vor. Durch die Kom-
mune sind als Anwender selbst umfassende Tests auf haushaltsrechtliche und IT-tech-
nische Mindeststandards durchzuführen und zu dokumentieren. Eine entsprechende
Dokumentation konnte im Rahmen der Prüfung durch das Fachamt nicht vorgelegt wer-
den. Dies stellt einen Mangel in der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung dar.

Insbesondere diese Prüffeststellungen führten zur Einschränkung des Testates. Der Rechnungs-
prüfungsausschuss erwartet die zeitnahe Ausräumung der gegebenen Feststellungen mit der Er-

stellung der Jahresabschlüsse für die folgenden Jahre.

Im Ergebnis der Prüfung wird zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Städtebaulichen Sonder-
vermögens SUB - Schönwalde Il - SSV 198 entsprechend der vorgelegten Unterlagen ergänzend
festgestellt:

Das Vermögen (ohne RAP) beträgt zum 31.12.2020

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2020

Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31.12.2020

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2020 beträgt

Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2020

Das Jahresergebnis 2020 beträgt nach Veränderung der Rücklagen

Der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wird damit erreicht.

Die Finanzrechnung weist für 2020 einen Saldo der laufenden

Ein- und Auszahlungen aus I. H. v.

Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite

verbleibt ein Saldo i. H. v.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Haushaltsvorjahren beträgt

Der Vortrag des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum

31.12.2020 auf neue Rechnung beträgt

1.384.267,22 EUR.

46,3%.

53,7%.

0,00 EUR.

0,00 EUR.

0,00 EUR.

-112.344,54 EUR.

-112.344,54 EUR.

355.080,82 EUR.

242.736,28 EUR.

Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2020 ein Haus-
haltsausgleich in der Finanzrechnung gegeben.

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2020

Die Investitionseinzahlungen betragen in 2020

Investitionskredite waren nicht vorhanden.

662.659,42 EUR.

714.069,12 EUR.



Die liquiden Mittel sind insgesamt gesunken um 63.774,39 EUR.

Bestand liquide Mittel 31.12.2020 254.540,89 EUR.

Auf der Grundlage des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020. empfiehit der

Rechnungsprüfungsausschuss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, den
geprüften Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 für das Sanierungsgebiet SUB - Schön-
walde II - SSV 198 festzustellen und den Oberbürgermeister für das Haushaltsjahr 2020 zu ent-
lasten.

Greifswald, den 23.03.2026

orsten Heil

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses
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